
544 der Beilagen zuden Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV.GP 

Bericht 
des Unterrichts ausschusses 

über die Regierungsvorlage (277 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Förderung des 
österreich ischen Films (Filmförderungsgesetz) 

Der vorliegende Gesetzentwurf bezweckt eine 
umfassende und zielstrebige Verbesserung der in 
österreich kompetenzmäßig und tatsächlich zer
splitterten Förderung des österreichischen Films, 
um auf diesem Gebiet den gesamtstaatlichen An
forderungen der kultur-, bildungs- und wirt
schaftspolitischen Bedürfnisse österreichs im In
und Ausland Rechnung zu tragen. 

Ein Filmförderungsgesetz soll daher insbeson
dere im Bereich der Herstellung von programm
füllenden Filmen als der notwendigen Grund
lage für die Entwicklung des gesamten Filmwesens 
Förderungsmaßnahmen bewirken, um die Pro
duktion auf einer wirtschaftlich gesunden Basis 
zu ermöglichen. Darüber hinaus müssen die Her
stellung und der Verleih von künstlerischen und 
kulturpolitisch wertvollen Kurzfilmen gefördert 
werden, sollen sie unabhängig von kommerziel
len Erwägungen den Bildungserfordernissen der 
Gegenwart entsprechen. Die notwendige Ergän
zung hiezu bedeutet die Ermöglichung einer ver
besserten Weiterentwicklung auf dem Gebiet der 
Drehbucherstellung sowie die Intensivierung der 
filmberuflichen Fortbildung auf dem künstleri
schen und technischen Sektor. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegenständ
liche Regierungsvorlage erstmals in seiner Sitzung 
am 23. April 1980 .in Verhandlung genommen 
und beschlossen, zur Vorbehandlung derselben 
einen Unterausschuß einzusetzen. Diesem Unter
ausschuß gehörten von der Sozialistischen Partei 
österreichs die Abgeordneten E I m e e k e r, 
Gärtner, Dr. Hilde Hawl,ieek, Ing. 
K ren n, Dr. S e h n eIl, von der österreichi
schen Volkspartei die Abgeordneten Dipl.-Ing. 

Dr. Lei t n e r, P;i s chI, Dr. Se h ü s seI, 
S t ein bau e r sowie von der Freiheitlichen 
Partei österreichs der Abgeordnete Peter, der in 
den Sitzungen am 28. Mai und am 13. Juni 1980 
durch den Abgeordneten Dr. Fr i s ehe n
se h lag e r und in der Sitzung am 2. Oktober 
1980 durch den Abgeordneten Pro b s t ver
treten wurde, an. 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
außer in seiner konstituierenden Sitzung am 
23. April 1980 am 28. Mai, 13. Juni (unter Bei
ziehung von Sachverständigen) und am 2. Okto
ber 1980 beraten. Nach einem mündlichen Bericht 
des Unterausschußobmannes Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Lei t ne r, der berichtete, daß 
über einen Großteil der Bestimmungen des Ent
wurfes Einvernehmen erzielt wurde, hat der Un
terrichtsausschuß die Vorlage in seiner Sitzung am 
18. November 1980 neuerlich in Verhandlung ge
nommen. In der daran anschließenden Debatte, 
an der sich die Abgeordneten S t ein bau e r, 
Dr. S c h n eIl, Pro b s t, Dr. Hilde H a w 1 i
e e k sowie der Ausschußobmann Abg. Dipl.-Ing. 
Dr. Lei t n e r und der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst Dr. Si n 0 w atz betei
ligten, wurden von den Abgeordneten Dr. Hilde 
H a w 1 i e e kund S t ein bau e r ein gemein
samer Abänderungsantrag betreffend § 5 Abs. 7 
sowie vom Abgeordneten Dr:. S e h n e 11 ein 
Abänderungsantrag betreffend § 18 Ab$. 1 ein
gebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Vorlage unter 
Berücksichtigung der beiden obgenannten Abän
derungsanträge in der beigedruckten Fassung teils 
einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit angenom
men. 

Zwei Abänderungsanträge des Abgeordneten 
S t ein bau erfanden nicht die Zustimmung 
der Mehrheit des Ausschusses. 
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2 544 der Beilagen 

Die Abänderungen gegenüber der Regierungs
vorlage beinhalten im wesentlichen neben der 
durch den neuen Abs. 9 des § 5 eingefügten 
Transparenz der Entscheidungsgrundlagen gegen
über der öffentlichkeit eine sprachliche KlarsteI
lung des § 10 Abs. 2 der Regierungsvorlage, jetzt 
neugefaßt als § 10 Abs; 3, sowie die Hinzufügung 
der Wahlmöglichkeit für den Förderungswerber 
im § 12 Abs. 2 lit. f hinsichtlich der Verwah-

Elmecker 

Beridtterstatter 

rupg eines Negativs oder Dup-Negativs beim 
österreichischen Filmarchiv. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Un
terrichtsausschuß den An t rag, der National-
rat wolle dem a n g e s chi 0 s sen eil. G e- . ;., . 
set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, 1980 11 18 

Dipl.-Ing. Dr. Leitner 

Obmann 
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). 

über 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
die Förderung des österreichischen 

Films (Filmförderungsgesetz) 

Der Na'tiona.lrat hat beschlossen: 

österreichischer Filmförderungsfonds 

§ 1. Zu'r För,derung .der Herstellung und Ver
breitung österreichischer Filme, zur Hebung der 
Qualität und zur Ermöglichung der Erfüllung 
der kulturellen Funktion des· Films ist der 
"österreichische Filmförderungsfonds" "":'im fol
genden kurz Fonds genannt - einzurichten. Er 
besitzt eigene Rechtspersönlichkeit und hat seinen 
Sitz in Wien. Das Geschäftsjahr des Fonds ist 
das Kalenderjahr. 

Aufgaben des Fonds 

§ 2. (1) Dem Fon:ds obliegt die vertragliche 
Gewährung von Förderung.en 

a) zur KonlZeptherstleHung, Hemtellung und 
Verwertung eines öster1"eichischen Films 
(ProJektförderung), 

'b) zur FÖ1"derung der beruflichen Weiterhil
dung von künstlerischen und technischen 
Filmschaff enden (B eruf sförderung). 

. (2) Der Fonds hat seine Aufgaben nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßig
keit und Sparsamkeit zu erfüllen. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht 
nicht. Der FOn!ds hat die Gewährung von För
derungen von Auflagen urud fachlichen Voraus
setzungen abhängig zu machen. 

Mittel des Fonds 

§ 3. Zur DurchfUhrung geiner AufgaJben ver
fügt der Fonds über folgende Mittel: 

a) Zuwendungen des Bundes nach Maßgahe 
,des jährlichen Bundesfina.nzg,esetzes, 

b) Rückflüsse aus den gewährten Föriderungs
darlehen, 

e) sonst~ge IRlückzahlun,gen, Zuwendungen, 
Erträgnisse und son:stig,e Mittel. 

Organe des Fonds 

§ 4. Di,e Organe des Fonds sind das Kurato
rium (§ 5), .die AuswahikommilS9ion (§ 6) unrd 
der GeschiLftsfühl1er (§ 7). 

Kuratorium 

. § 5. (1) Das Kuratorium besteht aus 
a) je einem Vertreter des Bundesministleriums 

fü·r Unterricht und Kunst, des Bundes~ 
ministeriums für Handel, Gewerbe' und 
Industrie, des Bundesministeriums für 
Finan'zen sowie .der Finanzpmkur,atur, 

b) je' einem Ver,treter der Gewerkschaft 
Kunst, Medien, Freie Berufe und der Btin
deskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
Fachverband der Audiovisiorus- und Flilm
industrre, 

e) drei fachkundigen Vertretern des öster
reichischen . Famwe&ens. 

(2) Die in Ab:s. 1 lit. a g·enannten Mitglieder 
sind von den zuständig,en Bund,esministern zu 
entsenden. Die in Abs. 1 lit. bund c bezeichne
ten Vertreter sind vom Bundesminister für 
Unterricht und Kunst; in den Fällen des Abs. 1 
lit. b üher Vorschlag der dort genannten Rechts
träger zu ernennen. 

(3) Das vom Bundesminister für Unterricht 
und Kunst ,entsendete Mitglied ~st Vorsitzender 
des Kuratoriums, eines der vom Bundesminister 
für Finanzen entsendeten Millg1ieder für den Ft.1l1 
der Verhinderung des Vorsitzenden dessen erster 
Stellvertreter, das vom Bundesminister für Han
del, Gewel1be und Industrie entsen!dete. Mitglied 
dessen zweiter Stellv,ertreter. Der Vorsitzende 
oder dessen Stellvertreter hahen insbesondere die 
Rechte und Pflichten des Fonds al~ At"beitgeber 
gegenüber dem Geschäftsführer wahrzunehmen. 

(4). Die Mitglieder des Kuratoriums werden 
jeweils für ei.n:en ZeitnUim v,On zwei ]a,hren be
stellt. Wiederbestellung bzw. frühere Abb~ru
fung- ist zulä:ssig. Di.e frühere Abberufung von 
Mitgliedern des Kuratoriums hat d,arütberhinaus 
im Falle einer gröblichen Verletzung der auf die 
Aufgaben des Kuratoriums beiugnehmenden Be
stimmungen di,eses Bun1desgesetzes zu erfolgen. 

(5) Die Sitzungen des Kuratoriums sind vom 
V orsitZJenden durch ei.ngeschriebene Briefe min
destens halbjahrlich, ferner ütber Antrag des Ge
schäftsfiihrers oder eines in Albs. 1 lit. a genann
ten Mitgliedes oder von drei in Abs. 1 lit. b 
und e g,enannten Mitgliedern, untJer· Bekannt
gabe der' Tagesordnungeinzulberufen. Zwischen 
dem Tag der Aufgalbe der Einberufung zur Post 
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4 544 der Beilagen 

und dem Tag der Sitzung soll ein Zeitraum von 
mindestens 14 Tagen liegen. Die Sitzungen fin
den am Sitz des Fonds statt. 

. (6) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder ordnungs~emäß einherufen wur
den und :mindest'ens fünf Mitglieder - darunter 
der Vorc<;itzende oder einer seiner Stellvertre
ter - anwe~e11ld sind. Da.s Kuratorium faßt seine 
B'eschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, wobei 
das Stimmrecht persönLich a.u~zuühen und 
Stimmenthaltung unzulälssig ist. Bei Stimmen
gleichheit gibt die Stimme des den Vorsitz Fü'h
r,enden den Ausschlag. Ein in Abs. 1 lit .. a ge
na.nntes MitgIied kann jedodl nimt bei Besmluß
fassung gemäß Albs'. 8 Iit. b über,soimmt werden. 

(7) Die' Funktion (!ines K~ratorium.srnitgI~edes 
ruht, soweit die Besmlußfassung des Kuratonums 
die Gewährung von Förderungen betrifft, für die 
das Mitglied selbst oder eine juristische Person 
oder eine Personengesellschaft, deren Organ 
oder Mitarbeiter das Mitglied ist, als Förderungs-
werber auftritt. . 

(8) D~ Kuratoriulffi that über alle Fl1a.gen, die 
nime. zum Aufgahenbereim der Auswahlkom
mission oder des Gesmäftsführ,ers gehör,en, zu 
beschließen. Ihm obliegt insbesondere: 

a) Die. B,esmlußfassung über 4ie Ge'smäfts
. or,dnung .der Organe des Fonds, 

b) die, Besmlußfassung über d~n Jahresvor
anschla.g einISchließlich Stellenplan und den 
R,echnungalbsmluß, 

c) die Besmlußfassung über die Richtlinien 
für ,die ·ßewähl.'1ung von För,derun~en, 

'cl) die Gewährung von Förderungen,deren 
För,derungssumme' im EinZ!elfal115 .vH der 
im jeweiligen Jahresvoranschlag ausgewie
senen' Fon:dsm~ttel Ülbersteigt, 

e) der Widerruf der Gewährung von Förde
rungen,' . 

f)die Beschlußfassung über den Abschluß 
von Remtsgeschäften, die eine dauernde 
oder mehrjährig,e Bdasiung des Fonds zum 
Gegim'stand ha.ben, . 

'g) die BelSmlußfassung über Forderungsver
. richte, 

h) ,die Besmlußfassung überdi,e Angdegen
heiten des Fondspersonals, 

i) die Er,stellung von, Vorsmlägen hinsimt
lim der Pel'son des Gesmäftsführexs, 

j) die laufende überwamung und üherprü
fung der Tätigkeit des Gesmäftsführers 
und der Auswahlkommission, 

k) die Bes;nlußfassung über den . vom Ge
, . :schäftsf.ührer jährlim vorzulegenden Tä

tigkeitsberimt. 

(9) In den Fällen des § 5 Abs. 8 lit. d und e 
hat das Kuratorium dem Förderungswerber eine 
smriftliche Begründung für die Gewährung bzw. 

den Widerruf der Gewährung zu geben, die aum 
im Tätigkeitsbericht aufzunehmen ist. 

(10) über die Beratungen und Besmlüsse des 
Kurator,iums ist ein Protokoll zu führen, das 
vO)m Vorsitzenden und einem von ihm zu be
stellenden Schriftführer zu unterfertigen ist. 

(11) Der Geschäftsführer nimmt an den Sit
zungen des Kuratoriums mit berat,ender Stimme 
teil. Der Vorsitzende entsmeidet über die zu
sätzlime Teilnahme fondsfremde,r Personen 
(Samv.erständige, . Auskunf.tspersonen und der
gl,eichen). 

(12) Den Mitgliedern desK~ratoriums. steh~n 
für ihre Teilnahme an den Sitzungen em Slt
zungs;gdd, den an 'den Sitzung,en des . Kurato
riums allenfalls teiln·ehmenden SachverstäIl<digen, 
Auskunftspersone~ und dergleim,en ein Ersatz 
der ihnen lim Rahmen dieser Tätigkeit erwam
senden Barausla.genzu. Die Höhe des Sitzungs
geldes wird vom Kur,atorium fest~e~egt ut;:d 
bedarf der Zustimmung des Bundesmmlsters fur 
Unterrimt und Kunst. 

Auswahlkommission 

§ 6~ (1) Die Auswahlkommission besteht aüs: 

a) fünf fad1kun~igen Mitgliedern. ~us de.~ 
Filmwesen, dl·e vom Bundesmimster fur 
Unterrimt und Kunst zu best-ellen sind, 
wobei die B'ereime Produktion und Ver~ 
leih durm je einMitgliedvertr,eten sein 
sollen, . 

h) :dem Gesmäftsfü:hrer, der ·aum den Vor
sitz in der Auswahlkommission führt. 

(2) Die in Abs. 1 Lit.· a genannten Mitglieder 
dUrfen n~cht gl,eichzeitig 'dejm Kuratorium ange
hören. Sie wer,den jeweils für einen Zeitraum 
~6n zwei Jahren bestellt; WiederbesteHung bzw. 
friihere Abberufung ist. zulässig. Die frühef'e 
Abberufung von Mitgliedern der Auswahlkom
missionhat darüber hinaus in jedem Fall einer 
gröoblid1en Verletzung der auf die Aufga~en 
dieser Kommission Bezug nehmenden Bestim
mungen Idieses Bunde:.gtesetzes zu erfolgen. 

(3) Die Sitzungen der Auswahlkommission 
sind vom Geschäftsführer je nach Anfall von 
Geschäftsfällen nad1weislimeil1JZUlberufeIl<. Für 
die Einberufungsfrist und den' Sitzunlgsort findet 
§5 Abs. 5, für das Erlöschen der Funktion 
§ 5 Abs. 7 und für die Protokollführung § 5 
Abs.9 sinngemäß Anwendung. 

(4) Die Auswahlkommi,ssion ist .bes.chlußfähig, 
wenn aUe stiminberemugten Mltglteder OIrd
nungsg,etmäß einbel'ufen undmindestens~rei 
davon sowie der Gesmäftsführer anw,esend smd. 
Die Beschlü'ss,e der Auswahlkommission werden 
mit einfam,er Stimmenmehrheirt: gefaßt, wobei 
das Stimmrecht persönlim auszuüben und 
Stimmenthaltung nicht zulässig äist. Bei Stim-
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544 der Beilagen 5 

mengleich!heit gibt die Stimme des Vorsvtzenden 
den Ausschlag. 

(5) Der Auswahlkomrriission obliegt es, 
a) Beschlüsse über die Gewährung von För

derungen im Rahmen der Richtlinien des 
Fonds mit einer Förderungssumme bis zu 
15 yH der im jeweiligen Jahresyoranschlag 
ausgewiesenen Fondsmittel und die dabei 
vlOl1zuschreilbelllden Auflagen zu f,assen, 

b) dem Kuratorium einen Vorschlag zu er
stlat1Jen, wenn die zu gewährende För
derungssumme im Einzelfall den lin lit. a 
gen;tnnten Prozentsatz ,der Mittel 'Über
steigen würde. 

(6) De~ in Abs. 1 lit. a genannten Mitgliedern 
stehen für die Teilnahme an den Sitzungen der 
Auswahlkommission Sitzungsgelder zu, deren 
Höhe vom Krurator~um zu bestimmen ist, 

Geschäftsführer 

§ 7. (1) Der Geschäftsführer ist vom Bundes
minister für Unterricht und Kunst nach Anhö
rung des Kuratoriums auf die Dauer von höch
~tens ,drei Jahren zu bestellen .. Wiederholte Be
stellungen sind zulässig. Die Bestellung kann 
widerrufen werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt'. Ein solcher Grund ist insbesondere 
grobe Pflichtverletzung und Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Geschäftsführung. 

(2) Zum Geschäfstführer können nur öster
reichische Sta;atsbürger bestellt werden, die durch 
ihre Tätigkeit im Filmwesen über amsreichende 
künstlerische, wirtschaftliche und technische 
Kenntnisse einschlägiger Art verfügen. 

(3) Der Geschäftsführer ist durch Dienstvertrag 
anzustellen. 

(4) Der Geschäftsführer vertritt ,den Fonds -
unbeschadet ,der' Bestimmung des' § 5 Abs. :; 
zweiter Satz - gerichtlich und außergerichtlich. 
Dem Geschäftsführer obliegt insbesondere auch 

a) ,die Prüfung und Vorbereitung der Förde
ruugsansuchen für die Behandlung .durch 
die Auswahlkommi,ssion und deren Ein
berufung, 

b) die Vorbereitung der Sitzungen des Kura
tor~ums, 

c) die Antragstel1ung an das Kuratorium in 
den Angdegenheiten des § 5 Abs. 8 lit. a 
bis h, 

d)die Durchführung der Beschlüsse des 
}<.uratoriums und der Ausw:ahlkommission, 

e) die Laufende Überwachung und Überprü
fung der wi;dmungsgemäßen Verwendung 
der gewährten Förderungen, 

f) die Erstellung eines Tätigkeitsberichtes über 
.aa·s laufende Geschäftsjahr des Fonds bis 
längstens 31. März des folgenden Jahres, 

g)die Antragstellung an das Kuratorium 1U 

allen Fragen der Förderungsrichtlinien. 

(5) Der Geschäftsführer hat die Geschäfte des 
Fonds hauptberuflich und mit ,der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes zu führen. 

Bei Abschluß des Dienstvertrages hat sich der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst aus
zubedingen, daß ,der Geschäftsführer 

a) nicht gleichzeitig in . der Filmwirtschaft ein 
Gewerbe betreibt, 

b) keine Geschäfte für eigene oder freinde 
Rechnung tätigt, . 

c) an keinem Unternehmen als Gesellschafter 
beteiligt ist, das auf dem Gebiet der Film-
wirtsdlaft tätig ist, . 

d) keine sonstige Tätigkeit ausübt, die geeig~ 
net ist, Mißtrauen gegen seine Unpartei" 
li.chkeit bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
zu erwecken, 

e) einschlägige ehrenamtliche Tätigkeiten nur 
mit Genehmigung des Kuratoriums ausübt~ 

(6) Bei läl1igel1fristiger Verhinderung des Ge~ 
schäftsführers hat das KuratoI1ium rones seiner iin 
§ 5 A,bs. 1 lit. a genannten Mioglieder mit der 
vorübergehenden Geschäftsführung zu betrauen. 
In diesem Fall ruht dessen Funktion als Mitglied 
des Kurator,iums. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 8. Die Mitglieder des Kuratol1iums und der 
Auswahlkommission, der Geschäftsführer u~d rue 
Dienstnehmer des Fonds sind verpflichtet, die 
ihnen hei ,der Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt 
gewofldenen Tatsachen, außer in den Fällen 
dienstlicher Berichterstattung oder der Anzeige 
strafbarer Handlungen, geheimzuhalten ; sie 
haben ~.ch der Verwertung der ihnen zur Kennt
nis gelangten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
zu enthalten. Diese Pflichten gelten auch nach 
dem Ausscheiden aus der Funktion und nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses. 

Aufsicht 

§ 9. Der Fonds wird bei sruner Tätigkeit und 
Gebarung vom Bundesminlister für. Unterricht 
und Kunst beaufsichtigt. Die Aufsicht umfaßt die 
Obsorge für die Gesetzmäßigkeit der Führung 
der Geschäfte und Idie Aufrechterhaltung des 
ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung some 
die Kontrolle der Gebarung, Die Aufsichts
behörde hat die Beschlüsse der Organe des Fonds 
aufzuheben, wenn sie bestehenden gesetzLichen 
Bestimmungen wLdersprechen. Die. Organe des 
Fonds sind in einem solch'en Fall verpflichtet, den 
der Rechtsauffassung ider Aufsichtsbehörde ent
sprechenden Recht~zustand mit den ihnen recht
lich zu Gebote stehenden Mitteln unverzüglich 
herzustellen. 
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6 544 der Beilagen 

Förderungen Lichen Rechts gewährten Förderung -finan~ 
§ 10. (1) Als Förderungen Slind Vom Fonds zu ziert sein darf und 

gewähl"en: :d) das zu fördernde Vorhaben einen österrei-
a)beider Projektförderung (§ 2 Abs. 1 lit. a) chischen Film betl'1ifft. 

amortisationsbegünstigte, zinsenbegünstigte (2) Ein Film @ilt als österreichischer Film im 
oder zinsenlose Darlehen sowie nichtrück- Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn 
zahlbare Zuschüsse. a) ein in Abs. 1 lit. a genannter Förderungs-

b) bei der Berufsförderung (§ 2 Abs. 1 lit. b) werber den Film im eigenen Namen und 
nicht rückzahlbar,e Zuschüsse. für eigene Rechnung herstellt und die Ver-

(2) -Der F~nds hat sich auszubedingen, daß' die antwortung für ·di,e Durchführung des Film-
Projektwerber nur Unternehmen in ,Anspruch vorhabens trägt, 
nehmen, die auf Grund ihrer technischen und b) die bei der Herstellung des Flihns künst-
personellen Ausstattung die Gewähr bieten, daß lerisch oder ol1@at1Ii~atorisch entscheidungs-
Filmprojekte qualitativ einwandfrei hergestellt berechtigten Personen ·die österreichische 
werden können. Staatsbürgerschaft besitzen und der übrige 

(3) Der Fonds hat in seinen Förderungsricht- Mitarbeiterstab überwiegend aus österrei-
linien auch auf die Sicherung der Bezahlung der chlischen Staatsbürg,ern besteht, 
in österreiCh in Anspruch genoinmenen Leistun- c) eine Endfassung ,des Films in der deutschen 
gen Bedacht zu nehmen. Er kann sich in beson- Sprache: hergestellt wird, ,abgesehen von 
deren Fällen vorbehalten, Teile der zuerkannten Dialog- oder GesaIl@steUen, für die das 
Förderungsmittel für die für die Herstellung des Drehbuch _ handlungsbedingt die Verwen-
Filmprojektes notwendigen Dienstleistungen (Ko- dung einer Fremdspnache v,orschreibt und 
pierwerks-, Tonstudio-, Ate1ierleistungen und d) der Film, abgesehen von thematisch not~ 
gleichartige Dienstleistungen für Außendreharbei- wendigen Aufnahmen im Ausland, in öster-
~en) direkt an die im Rahmen des Förderungspro- reich gedreht wird. 
jektes in Anspruch genommenen Unternehmen zu 
überweisen. (3) Als österreichischer F~~m ü.m Sinne dieses 

(4) Förderungen sind stets an den Nachweis der Bundesgesetzes gilt ,auch eine österreichisch-aus
w~dmungsgemäßen und der die Grundsätze spar- ländische Gemeinschaftsproduktion, wenn 
samer Wirtschaftsführung beachtenden Verwen- a) einer der Partner der Gemeinschaftspro-
dung zu binden. piese Verwendung rist vom ,duktlion die Voraussetzungen nach Abs. 1 
Fonds laufend zu überprüfen. Hiebei hat sich der lit. a -erfüllt und ,an den Herstellungskosten 
Fonds auszubedingen, daß die erforderlichen Aus- mit mindestens 20 Prozent beteiligt ist, 
künfte erteilt und die gewünschten Unterlagen b) die Voraussetzungen des Abs. 2 lit. c er-
vorgelegt werden. füllt werden und 

Allgemeine Voraussetzungen für die Projekt- c) hins'ichtlich der Voraussetzungen des Abs. 2 
förderung Lit. bund d ·die zwischenstaatlichen Film

abkommen elingehafliten oder, falls ein solches 
§ 11. (1) Die üarlehensgewährung setzt 'voraus, Abkommen nicht vorliegt, diese VoraU5-

daß setzungen :im Verhälttlls der österreichischen 
a) 'der Förderungswerberdie österreichische und ausländischen finan:z:iellenBeteiligungen 

Staatsbürgerschaft besitzt und seinen stän- erfüllt werden. 
digen Wohl15litz im Inland hat; ist der . 
Förderungswerber eine juristische Person (4) Bei einer Gemeinschaftsproduktion (Aibs. 3) 
oder einePersonengesellschaft des Handels- darf der Fonds unter Prüfung des Gesamtvor
rechts, so muß sie ihren Sitz ,im Inland' habens nur den österreichischen finanziellen An-

ch teil fördern. hahen, ihre Ges äftsführung von österrei-
chischen Stalatsbül1gern. ausgeübt wer,den (5) Eine Förderung kann nicht gewährt werden, 
und eine Beteiligung österreichischer Gesell- wenn das Vorhaben gegen die Verfassung oder 
schafter am Gesel1:schaftsv-ermögen von gegen die Gesetze verstößt. 
mindestens 51 Prozent·aufweisen, (6) Von der Förderung ausgenommen sind 

b) ;das Vorhaben ohne die Gewährung einer Filme, für ,die nicht sichergestellt ,ist,. daß im 
Förderung nicht oder nur ,in unzul"eichen- deutschsprachilg.en Vel'wertung~gebiet 'Zwischen der 
dem Umfang durchgeführt werlden könnte, ersten öffentLichen Vorführung und einer draht-

'c) ,der Förderungswerber an den vom Fonds losen oder ,drahngebundenen Verhr,eitung mittels 
anerkannten Kosten des Vorhabens einen BiLdplatte oder BiLdkassette ein Zeitraum von 
Eigenmittelanteilvon mindestens' 20 Pl"O- mrindestens 18 Monaten liegt, und Filme, die ,im 
zent trägt, der dur.eh keine vom Fonds oder Auftra-g von Fernsehunternehmen zur ausschließ
einer österreichi,schert Gebietskörperschaft lichen Vel1breitung durch solche hergestellt wer-
oder einer anderen Körperschaft öffent- den.' , 

544 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



544 der Beilagen 7 

(7) Den Eigenmitteln im Sinne des, Abs. 1 
lit. c sind Eigenlleistungen des Föroerungswer
bers gleichzusteHen, wenn sie der tarifmäßigen 
Feslliegung in den Förderungsnichtlinien des Fonds 
entsprechen. ' 

Besondere Bestimmungen für Projektförderun
gen 

§ 12. (1) Fönderungen zur Konzepterstellung 
dürfen nur gewährt werden 

a) für die Verfassung von Drehbüchern für 
Filme mit einer Vorführdauer von minde
stens 79 Minuten (programmfüHende Kino
filme) bzw. von mindestens 59 Minuten 
(Kinderfilme ), 

ob) für die Planung und Vorbereitung' von 
Filmvorhaben, wenn ein Werk zu erwar
ten ist, welches das künstlerische Ansehen 
des österrei.chischen F,ilms' zu steigern und 
zugleich die Strukturen der österreichischen 
F,ilmwirtschaft (Atelierbetriebe, Kopieran
stalten, Tonstudios, Geräteverleih und der
gleichen) in vermehrtem Ausmaß zu nutz,en 
geeignet erscheint. 

(2) Förderungen zur Herstellung eines Filmes 
dürfen nur gewährt werden, wenn 

a) das Vorha:benunter Berücksichtigung des 
Drehbuches sOWlie der Stab- und Besetzungs
liste geeignet er~chein t, zur Verbesserung 
der Qualität, des österrei.chischen Elnis und 
zur Hebung der ~echnischen undWlirtschaft
lichen Lage des österreichischen Filmwesens 
beizutragen, 

b) eineprüffähige KaJ~kulatiion der voraussicht- . 
lichen Gesamtkosten des Filmvorhabens 
vorgelegt wird, 

c) für das FilmvorhaJben ein prüffähiger Fn
nanzierungs- und Terminplan vorgelegt 
werden, die auch dem Umfang des Vor
habens entsprechende Verleihzusagen nach
weisen, 

d) sichergestellt ist, ,daß Unternehmen der 
österreichischen Filmwirtschaft wie Produk
tions-, Atemer-, Kopier-, und Geräteverleih
betriebe, Tonstudios und dergLeichen zur 
HerstelJung,des geförderten Vorhabens her
angezogen werden, 

e) di'e ,Voraussetzungen zur Erlangung emes 
österreichischen Ursprungszeugnisses gege
bens:ind, 

f) ,der ,Förderungswerber die unwiderrufliche 
Erklärung abgibt, daß das Negativ zur 
kostenlosen Verwahrung oder ein Dup
Negatliv der Endfassung des aus Fondsmittel 
geförderten Filmes sowie ein Belegexemplar 
des Drehbuches und sämtlicher auf diesen 
Film bezogene Werbeträger zum Zwecke 
der Dokumentatlion des österreichischen 

Filmwesens spätestens ein Jahr nach Fertig
stellung des Filmes einem österreichischen 
Filmarchiv (Filmsammlung) ülbengeben wer~ 
den. 

(3) FÖl1derunogen zur Verbreitung eines Films 
können zur Abdeckung von Vorkostendes Ver
leihs wie Kosten von Ansichts- und' Vorführ
kopien, vonWer.bematerial und Werbemaßnah
men ,an ,den HersteLler eines Films Igewährt wer
den. Der Fonds kann sich jedoch ,die unmittelbare 
A uszah1ung der !;1,ewährten Förderung an das 
Verleihunternehmen vorbehalten. 

(4) Die fachlichen Voraussetzungen (§ 2Abs. 2) 
sind unter Bedachtnahme auf den Umfang und 
die Art des zu fördernden Vorharbens zu beur
teilen. 

Besondere Bestimmungen für die Berufsförde., 
rung 

§ 13. (1) Voraussetzungen der Förderung der' 
filmberuHichen Fortbil<tung von künstlerischen 
und technischen Filmschaffenden sind die öster
reichische Staatsbürgerschaft des För,derungswer
bers, ein ständiger Wohnsitz im Inland und eine 
abgesclilosseneeinschlägige B,erufsausbi.1dung oder 
eine luchzuweisende tacheinschlägigeBerufserfah
rung. 

(2) Die Berufsförderung hat ,insbesondere auf 
die Möglichkeit der Gewinnung Internationaler 
Erf.ahrungswerte durch den Förderungswerber 
und deren' Auswertung 'Iim Inland BedaCht, zu 
nehmen. ' 

Förderungsrichtlinien 

§ 1.4. (1) Die Voraussetzungen für die Gewäh
rung . vonFörderun~en - !lind, soweit sie nicht 
durch dieses Bundesgesetz bescimmt werden, 
durch vom Kuratorium zu beschließenden FÖ,rde
rungsrichtlinien, die <in geei'gneter Weise öffent
lich bekanntzuma.chen sind"zu r·egeln;, 

(2) In die Förderungsrichtliniensind irisbeson
deredie Anforderungen an die AntragsteIlung, 
die Pflichten ,des' FÖl1derungsempfängers,· die 
Rückzahlungsbedingungen, die Bedingungen bei 
Förderungsverz[chten, die tarifliche Bewertoog 
von Eigenleistungendes Förderungswerbers, die 
Grundsätze für den Nachweis der ordnungsge
mäßen Verwendung der'Förderungen urid die 
Möglichkeit ,zur Pl'iitf,uDlgdieses Nachweises auf
zunehmen. 

(3) Bei der Beschlußfassung über den J ahres
voranschlag ist s,icherzustelJ.en, daß aus den für die 
FÖl1derung zur Verfügung stehenden Mitteln für 
die Konzeptlföl1derung bis zu einem Proz'ent, 
für :die Verwertungsförderung bis ,2:U fünf Pro
zent, fürdlie Berufsföl1derung bis zu einem Pro
zent der Mittel gemäß § 3 l~t. a Verwendung 
findensoUen. Die übrigen, dem Fonds zur Ver
fügung stehenden Förderungsmittel sollen mög-
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lichst für die HersteHungsföncler,ung vorgesehen 
werden, wobei der Anteil für geförderte Kurz
filme 10 Prozent dieser Mittel nicht überschreiten 
soll. Die verbleibenden Mittel sind daher zur 
Förderung der Herst:ellung von programmfüllen
den Filq1en (Kinofilme) mit einer Vorführdauer 
von mindestens 79 Minuten bzw. 59 Minuten bei 
K,inderfilmen vorzusehen. 

(4) D\!r Fonds wir·d ermächtigt, im Ausmaß bis 
zu 1'5 Prozent ,der Mittel gemäß. § 3' lit. a in 
begründeten Fällen ausnahmsweise den Eigen
mittelanteil gemäß § 11 Abs. 1 it. c bis auf 5 Pro
zent zu ermäßigen. 

Widerruf einer Förderung 

§ 15. (1) Der Fonds hat sich ausZiubedingen, 
daß die Aus21ahlung von bereits ",uerkannten 
Förderungen zu unterble~ben hat, wenn 

a) die ordnungsgemäße Finanzierung des Vor
habens nicht gewährleistet ist, 

b) bei' der Finanzierung oder 'Durchführung 
des Vorhabens die Grundsätze' sparsamer 
Wirtschaftsführung verI.etzt worden sind, 

. c) der Umfang' der Förderungen die um den 
Eigenmittelanteil (§ 11 Abs. 1lit. cbzw. 
§ 14 Abs. 4) verringerte Höhe der Her
stellungskostendes geförderten Vorhabens 
ühersteigt. 

(2) Anläßli.ch der Gewährung einer Förderung 
hat sich der Fotlds auszubedingen, daß ein noch 
nicht zurückgezahltes Darlehen nach Kündigung 
vorzeitig' fällig w~rd oder ein ansonsten nicht 
rückzahlbarer Zuschuß rückzuerstatten ist, wenn 

.a) der Fonds . über wesentliche Umstände ge
. täuscht oder unvollständig unterrichtet wor-

" den ist, . . 
b) das Vorhaben durch ein Verschulden des 
. Förderungsempfängers nicht oder nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig durch
geführt worden ist, 

c) Förderungsm~ttel ganz oder teilweise wid
mUl1igswidrig verwendet, vorgesehene Be
.richte nicht erstatt:et, Nachweise nicht bei
gebracht, Prüfungen ,der Nachweise ver
hindert oder AuHagenaus Verschulden ,des 
FörderungsempfäIligers nicht eingehalten 
worden sind, oder 

d) soweit der Umfang derßöndemngsmitteldie 
um .den Eigenmittelanteil (§ 11 Abs. 1 
lit. c bzw. § 14 Abs. 4) verl1ingerte Höhe der 
Herstellungskosten -des geförderten Vor
hahens überste1gt. 

(3) Der Fonds hat ~ auszubedingen, daß 
Darlehen oder Zuschüsse die aus dem in Abs. 2 
lit. abis c genannten Gründen zurückzuzahlen 
sind, vom Tag der Auszahlung an vom Förde
rungsempfänger mit 3 Prozent über dem Diskont
satz der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr 
zu verzlinsen sind. . 

Beratung und Vertretung durch die Finanzpro
kuratur 

§ 16. Der Fonds ist von der Finanzprokuratur 
gemäß dem Prokuraturgesetz, StGBl. Nr. 172/ 
1945, unbeschadet der Rechte und Pflichten der 
Organe des Fonds vermägensr.echtlich zu beraten 
und zu vertreten. 

Abgabenrechtliche Vorschriften 

§ 17. (1) Die Tätigkeit des Fonds gilt als Be
täügung für g.emeinnüt2lige Zwecke w Sinne des 
§§ 34 ff. der Bundesahgabenol'dnung, BGBl. 
Nr. 194/1961. Unentgeltliche Zuwendungen an 
den Fonds sind von der Erbschafts-{Schenkungs-)
Steuer ,befreit. Die durch dieses Bundesgesetz un
mittelbar veranlaßten Schriften und Amtshand
lungen sind von den 5tempelgebühren und von 
den Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

(2) För.derungen gemäß §' 10 Albs. 1 lit. b 
dieses Bundesgesetzes gelten als Bezjige aus öffent
lichen Mitteln im Sinne des § 3 Z 5 des Ein
kommensteuergesetzes vom 24. Nov.ember 1972, 
BGBl. Nr. 440, die als Beihilfe für Zwecke der 
Kunst bewilligt werden.. 

Schlußbestimmungen 

§ 18.(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
19.81 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesges'etzes 
ist der Bundesminister für Unterrucht und Kunst, 
himichtli.ch des § 5 Abs. 1 l~t. a und Abs. 3 
jeweils auch der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie sowleder Bundesminister 
für Finanz.en, hinsichtlich der §§ 16 und 17 der 
Bundesminister für Finanzen allein betraut. 
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